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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
angesichts der derzeitigen pandemischen Lage stellen wir folgenden EILANTRAG: 
 
Der Weihnachtsmarkt wird – solange gesetzlich erlaubt – unter 2 G Bedingung durchgeführt. 
 
Begründung: 
Da die Eröffnung des Weihnachtsmarktes unmittelbar bevorsteht, ist Eilbedürftigkeit gegeben. 
 
Folgende Überlegungen fließen in unsere Abwägung: 

- Ansteckungen im Freien sind viel geringer als in Innenräumen, deshalb ist eine Absage nicht zwingend 
geboten. 

- Wir werden lernen müssen, mit dem Virus weiterzuleben.  
- Die Schausteller sind wirtschaftlich gesehen, die mit am härtesten betroffene Berufsgruppe. Deshalb ist 

eine umsichtige Vorgehensweise geboten.  
 
Eine Umzäunung in der Innenstadt halten wir nicht für durchführbar, v.a. wenn die Plätze des 
Weihnachtsmarktes in der Innenstadt weiter ausgedehnt werden, um die gebotenen Abstände zu ermöglichen. 
Die Durchführung des Weihnachtsmarktes auf einem anderen Platz (Talavera/Mainwiesen) ist gerade für eine 
zentrale Funktion der Innenstadt abträglich und schadet auch der Gastronomie in der Innenstadt.  
Den Immunisierungsnachweis, den Nachweis über das Vorliegen einer Ausnahme sowie einen 
Identitätsnachweis müssen die Besucher des Weihnachtsmarktes alle mit sich führen.  

An den Oberbürgermeister 
der Stadt Würzburg 
Christian Schuchardt 
Rathaus 
97070 Würzburg 

Würzburg, 14.11.2021 

EILANTRAG Durchführung Weihnachtsmarkt 



 

 

Die Einhaltung der 2G-Regel kann nur stichprobenweise kontrolliert werden. Hierfür ist das Personal im 
Ordnungsamt für diese Zeit aufzustocken.  
Gastronomiestände mit Innenbereich oder mögliche Fahrgeschäfte (ausgenommen Kinderfahrgeschäfte) haben 
sich einen Nachweis vorzeigen zu lassen.  
Zuwiderhandlungen müssen mit einem Bußgeld geahndet werden.  
Masken werden dringend empfohlen, wo Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. Hier haben wir 
den Medien entnommen, dass der Gesetzgeber eine generelle Maskenpflicht plant.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez.   Gez.   Gez.      
 
Wolfgang Roth  Christine Bötsch  Nadine Lexa 


